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Erläuterungen
Festsetzungen
Planzeichen Rechtsgrundlage

Darstellungen ohne Normcharakter

-Knick-

Nachrichtliche Übernahme

18.5

-Graben-

-Knick-

7

S

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
-Knick-

Fläche für Entsorgungsanlagen
-Regenrückhaltebecken-

§ 9 (1) Nr. 14

Baum: Stammdurchmesser / Kronendurchmesser

Grundflächenzahl,
hier maximal 0,8

§ 9 (1) Nr. 1
§ 16 (2)

§ 8
§ 9 (1) Nr. 1

Gebäudehöhe,
hier maximal 15,0 m

§ 9 (1) Nr. 1
§ 16 (2)

abweichende Bauweise § 9 (1) Nr. 2
§ 22 (2)

BauGB
BauNVO

Baugrenze

öffentliche Straßenverkehrsfläche § 9 (1) Nr. 11

Straßenbegrenzungslinie § 9 (1) Nr. 11

§ 9 (1) Nr. 2
§ 23 (2)

BauGB
BauNVO

private Grünfläche
-Schutzgrün- § 9 (1) Nr. 15

geplante Grundstücksgrenze

vorhandener und zu erhaltender Knick
§ 9 (1) Nr. 25 b
§ 21 (1) Nr. 4

§ 9 (6)

Erhaltung von Bäumen § 21 (1) Nr. 4
§ 9 (1) Nr. 25 b

entfallender Graben

entfallender Baum

Höhenschichtlinie

Wasserfläche
-Graben-

§ 9 (1) Nr. 16

entfallender Knick

Gewerbegebiet

Grenze der Anbauverbotszone

Anbauverbotszone § 9 (1)

§ 9 (1)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches § 9 (7)

§ 9 (1) Nr. 25 a + b

vorhandener Baum

§ 9 (1) Nr. 20

Fläche für Versorgungsanlagen
-Funkmast-

§ 9 (1) Nr. 14

Baugrenze des Bebauungsplans Nr. 30

Geh- und Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten Anlieger § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Anpflanzung von Einzelbäumen gemäß
Text (Teil B), Ziffer 8.4

§ 9 (1) Nr. 24
Flächen für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen,
hier Geruchsimmission

BauGB

§ 9 (1) Nr. 20 i.V.m. BauGB
BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB
BauNVO

BauNVO
BauGB

BauGB
BauNVO

BauGB
LNatSchG

BauGB

LNatSchG
BauGB

FStrG

FStrG

Nummerierung der Baugrundstücke

öffentliche Grünfläche
-Straßenbegleitgrün- § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Schnitt A - A` Schäferkoppel

Knick Fahrbahn
Grünstreifen

6.00

Grünstreifen
KnickGehweg Graben

privat privat

11.00 - 13.00

1.00
1.30
-2.00

1.50
3.002.50-3.50

Fahrbahn
6.00

GrünstreifenParken
0.252.50

Grünstreifen
0.25

Gehweg
2.00

Schnitt B - B` Planstraße

11.00

4.00

Planungsbüro
P h i l i p p

Dithmarsenpark 50
25767 Albersdorf
Tel. 04835 - 97 838 00
Fax 04835 - 97 838 02

Maßstab 1 : 1.000

Vorentwurf zur Satzung der Gemeinde Schenefeld über den Bebauungsplan Nr. 31 „Erweiterung Gewerbegebiet Schäferkoppel“
für das Gebiet „entlang der Schäferkoppel, westlich der Kläranlage, südlich des Bebauungsplans Nr. 30 sowie nördlich und westlich der Bundesstraße 430 (B 430)“

DTK 5, Maßstab 1 : 10.000Übersichtskarte

Stand: 09.11.2023

Vorentwurf zur Satzung der Gemeinde Schenefeld
über den Bebauungsplan Nr. 31

„Erweiterung Gewerbegebiet Schäferkoppel“

für das Gebiet

„entlang der Schäferkoppel, westlich der Kläranlage, südlich des
Bebauungsplans Nr. 30, sowie nördlich und westlich der

Bundesstraße 430 (B 430)“
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Es gilt die BauNVO von 2017

Planzeichnung (Teil A) Text (Teil B)
Zeichenerklärung

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ___.___.______ folgende Satzung über
den Bebauungsplan Nr. 31 für das Gebiet „entlang der Schäferkoppel, westlich der Kläranlage,
südlich des Bebauungsplans Nr. 30 sowie nördlich und westlich der Bundesstraße 430 (B 430)“,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Verfahrensvermerke
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom

___.___.______.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln vom ___.___.______ bis ___.___.______.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) Satz 1 BauGB wurde am
___.___.______ durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 (1) i.V.m. § 3 (1) BauGB am ___.___.______ unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am ___.___.______ den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31
und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 (2) BauGB am 28.07.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ___.___.______ bis
___.___.______während der Dienstzeiten nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden
können, in der Zeit vom ___.___.______ bis ___.___.______ durch Aushang ortsüblich
bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die
nach § 3 (2) BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.amt-schenefeld.de“
(Rubrik: Bekanntmachungen/Bauleitplanung/Gemeinde Schenefeld) ins Internet eingestellt.

7. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am ___.___.______ geprüft. Das Ergebnis wurde
mitgeteilt.

8. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B) am 03.04.2023 als Satzung beschlossen und die Begründung durch
(einfachen) Beschluss gebilligt.

Schenefeld, den ___.___.______ _________________________________
Bürgermeister

9. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen
und -bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht
dargestellt sind.

Itzehoe, den ___.___.______ _________________________________
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

10. Der Landrat des Kreises Steinburg hat mit Bescheid vom ___.___.______
Az.: ____________________________________________ diese Bebauungsplansatzung,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), - mit Nebenbestimmungen
und Hinweisen- genehmigt.

11. Die Gemeindevertretung hat die Nebenbestimmungen durch den satzungsändernden
Beschluss vom ____.____.______ erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Der Landrat des
Kreises Steinburg hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom
____.____.______ Az.: _______________________________________________ bestätigt.

Schenefeld, den ___.___.______ _________________________________
Bürgermeister

12. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Schenefeld, den ___.___.______ _________________________________
Bürgermeister

13. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans durch die Gemeindevertretung sowie
die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und
zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind vom
___.___.______ bis ___.___.______ durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden
Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin
am ___.___.______ in Kraft getreten.

Schenefeld, den ___.___.______ _________________________________
Bürgermeister

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

1.1 Nutzungsgliederung Geruchsimmission
(§ 1 (4) Nr. 2 BauNVO)
Innerhalb der festgesetzten Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen sind Büronutzungen und sonstige Arbeitsplätze, die dem
dauernden Aufenthalt von Personen dienen, nicht zulässig.

1.2 Beschränkung von Einzelhandelseinrichtungen
(§ 1 (5) und (9) BauNVO)

1.2.1 Im gesamten Gewerbegebiet sind Einzelhandelseinrichtungen grundsätzlich unzulässig.
Hiervon ausgenommen sind Betriebe des Versandhandels, einschließlich des
Internetversandhandel.

1.2.2 Ausnahmsweise sind sonstige Einzelhandelseinrichtungen bis zu einer Größe von maximal
300 m² Geschossfläche zulässig, wenn sie
- nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln,
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem

Großhandels-, Dienstleistungs-, Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen und
- diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

1.2.3 Eine Überschreitung der maximal zulässigen Geschossfläche von 300 m² kann darüber
hinaus ausnahmsweise bis zu maximal 1.200 m² Geschossfläche zugelassen werden,
wenn die Art des Betriebes (insbesondere bei großvolumigen Sortimentsbestandteilen)
eine Überschreitung erfordert; auf eine Unterordnung des Einzelhandelsanteils am
Großhandels-, Dienstleistungs-, Produktions- oder Handwerksbetriebs kann in diesem Fall
verzichtet werden.

1.3 Ausschluss von Störfallbetrieben
(§ 1 (5) und (9) BauNVO)
Unzulässig sind Betriebsbereiche und Anlagen im Sinne von § 3 (5 a) des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), die der 12. Verordnung zum BImSCHG
unterliegen (Störfall-Verordnung).

1.4 Ausschluss von Wohnungen
(§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO)
Im gesamten Gewerbegebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß § 8 (3) Nr. 1 BauNVO unzulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

2.1 Gebäude- und Anlagenhöhe
(§ 16 (2) und (6) BauNVO)
Ausnahmsweise können sonstige bauliche Anlagen und Nebenanlagen eine Höhe von
15 m überschreiten, soweit die Überschreitung technisch erforderlich ist und die Fläche
weniger als 3 % des Baugrundstücks einnimmt.

2.2 Höhenbezugspunkt
(§ 18 (1) BauNVO)
Die Höhe baulicher Anlagen bezieht sich auf das natürliche Gelände (Höhenlinien in der
Planzeichnung). Bezugspunkt ist der höchste Punkt innerhalb der Grundfläche des
jeweiligen Gebäudes bzw. der jeweiligen Anlage, mindestens aber 18,0 m über
Normalhöhennull (NHN).

2.3 Zulässige Grundfläche
(§ 19 (4) Satz 3 BauNVO)
Die im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünflächen -Schutzgrün- sind auf die
zulässige Grundfläche anzurechnen.

3. ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (4) BauNVO)
Im Rahmen der abweichenden Bauweise sind Gebäude wie in offener Bauweise jedoch
ohne die Längenbegrenzung nach § 22 (2) BauNVO zulässig.

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 (3) BauNVO)
Lager- und Wirtschaftsflächen sind innerhalb der Baugebiete (Gewerbegebietsflächen)
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

5. KNICKSCHUTZSTREIFEN
(§ 9 (1) Nr. 10 und 15 BauGB)
Innerhalb der privaten Grünfläche -Schutzgrün- der bestehenden und der neu
anzulegenden Knicks sind bauliche Anlagen und Nebenanlagen nach § 14 (1) BauNVO
sowie Stellplätze und Garagen nach § 12 BauNVO unzulässig. Aufschüttungen und
Abgrabungen sind nicht zulässig. Einfriedungen sind unzulässig.

6. ENTWÄSSERUNG
(§ 9 (1) Nr. 16 BauGB)

6.1 Versickerung von Niederschlagswasser
Für alle Gewerbegebiete (GE 1 bis GE 4) gilt: anfallendes Dachflächenwasser ist zu
versickern soweit es nicht für betriebliche Zwecke verwendet werden kann.

6.2 Begrenzung der Einleitmenge aus dem GE 1
Für das Gewerbegebiet 1 (GE 1) darf die Einleitmenge in das festgesetzte
Regenrückhaltebecken westlich der Schäferkoppel maximal 1.275 l/s betragen
(RW-Leitung, DN 1000).

6.3 Rückhaltung von Niederschlagswasser im GE 1
Im Gewerbegebiet 1 (GE 1) ist eine Niederschlagswasserrückhaltung von mindestens
2.000 m³ zu gewährleisten. Ausnahmsweise kann auf eine Niederschlagswasser-
rückhaltung ganz oder teilweise verzichtet werden, soweit das anfallende Oberflächen-
wasser nachweislich versickert wird.

7. SCHALLSCHUTZ
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
Folgt gemäß Gutachten

8. PFLANZ- UND ERHALTUNGSGEBOTE
(§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB)

8.1 Anpflanzen von Hecken
Sofern an einer Grundstücksgrenze kein Knick vorhanden ist, ist entlang der rückwärtigen
und seitlichen Grundstücksgrenze eine 2 m breite Hecke anzulegen und dauernd zu
erhalten. Je laufender Meter Hecke sind mindestens 2 heimische und standortgerechte
Gehölze zu pflanzen.

8.2 Neuanlage von Knicks
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Innerhalb der festgesetzten Umgrenzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen -Knick- ist ein Knick anzulegen und dauerhaft zu
erhalten. Je laufender Meter Knick sind mindestens 2 heimische und standortgerechte
Gehölze zu pflanzen.

8.3 Erhaltung von Knicks
(§ 9 (6) BauGB, § 21 (4) LNatSchG)
Die nachrichtlich übernommenen Knicks sind dauerhaft zu erhalten. Lücken im Bewuchs
sind je laufender Meter Knick mit mindestens 2 heimischen und standortgerechten
Gehölzen zu bepflanzen. Sonstige Pflegemaßnahmen sind nur im gesetzlichen Rahmen
zulässig.

8.4 Anpflanzen von Bäumen
(§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB)
Entlang der östlichen und südlichen Grenze des Gewerbegebietes sind innerhalb der
Anbauverbotszone und mit einem Abstand von höchstens 4,0 m zur Grenze der
Abbauverbotszone (mindestens 16,0 m zum Fahrbahnrand der B 430) Einzelbäume mit
einem Abstand von ca. 12 m untereinander in der Qualität Hochstamm, 3 x verpflanzt,
und mit einem Stammumfang von 10 - 12 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
(§ 9 (6) BauGB)
Nicht überbaute Flächen der bauten Grundstücke
(§ 8 (1) Satz 1 LBO)
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen
entgegenstehen.

HINWEIS

Einsichtnahme in Rechtsvorschriften

Die DIN 4109:2018-01 (Teil 1 und 2) wird vom Amt Schenefeld, Holstenstraße 42-48, 25560
Schenefeld im Fachbereich Bauen und Zentrale Dienste zur Einsichtnahme bereitgehalten.


